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1. Einführung „Um was geht es ?“

Bedeutung für die Entsorgungswirtschaft
Ende der Abfalleigenschaft – Abgrenzung zu REACH

� „Sekundärrohstoffe“ fallen unter REACH, wenn sie nicht stoffidentisch mit bereits 
registrierten Stoffen sind (vgl. Guidance on Substance Identification)

� d.h.  dies könnten zum Beispiel sein:

� Kunststoffe
� Legierungen
� Spezialglas
� Holzstoff     
� Papier, Pappe, Karton
� Schwermetalle
� Spezialmetalle
� usw.
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1. Einführung „Um was geht es ?“

Sekundärrohstoffe aus Abfälle sind fast immer 
Vielstoffgemische, nach REACH „Zubereitungen“ oder 
„Erzeugnisse“!!

Papierschlamm

Leiterplatten Kunststoffgranulat
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1. Einführung „Um was geht es ?“

Wann ist die REACH-V für die 
Sekundärrohstoffwirtschaft bedeutsam ?

Nach Art. 2 Abs. 7 Buchstabe d gilt eine Ausnahme von der Registrierungspflicht für 
Stoffe – also solche, in Zubereitungen oder in Erzeugnissen – die bereits registriert 
worden sind und in der EU zurückgenommen werden, wenn der Stoff, der aus dem 
Rückgewinnungsverfahren hervorgeht, mit dem registrierten Stoff identisch ist und 
das Recyclingunternehmen über die Sicherheitsdatenblattinformation des registrierten
Stoffes verfügt…

Das müssen wir alle beantworten können:

1. Frage: Wann liegt ein „Stoff“ vor ?

2. Frage: Wann ist ein Sekundärrohstoff identisch mit einem registrierten ?

3. Frage:  Liegen beim Recycling Stoffsicherheitsdaten vor ?
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1. Einführung „Um was geht es ?“

Wichtige Begriffsbestimmungen aus REACH-V 
� Stoffe: chemisches Element und seine Verbindungen in natürlicher Form oder  

gewonnen durch ein Herstellungsverfahren …

� Zubereitung: Gemenge, Gemische oder Lösungen, die aus zwei oder mehr   
Stoffen bestehen..

Bsp. Was ist eine Stahl-Legierung?

� Legierung: ein metallisches, in makroskopischem Maßstab 
homogenes Material, das aus zwei oder mehr Elementen besteht, die so 
verbunden sind, dass sie durch mechanische Mittel nicht ohne weiteres getrennt 
werden können. 

Legierungen sind nach REACH-V (besondere) Zubereitungen !
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1. Einführung „Um was geht es ?“

Begriffsbestimmung „Erzeugnis“
Was ist ein Erzeugnis? Erklärung gemäß Guideline on substance identity

� Ein Erzeugnis ist ein Gegenstand, der bei der Herstellung eine spezifische Form, 
Oberfläche oder Gestalt erhält, die in größerem Maße als die chemische 
Zusammensetzung seine Funktion bestimmt. (REACH, Artikel (3))

� Ein Erzeugnis besteht aus einer oder mehreren Substanzen oder 
Zubereitungen. 
Spezielle Substanzen können in dem Erzeugnis enthalten sein und diesem 
spezielle Eigenschaften zu geben.

� Beispiele: Möbel, Textilien, Spielzeug, Bleche…

Konsequenz: 
Alle in der Recyclingwirtschaft 
vorkommenden relevanten Materialen sind 
enzustufen!!!
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1. Einführung „Um was geht es ?“

Wie funktioniert die Registrierung ?

Eine große Anzahl der auf dem Markt befindlichen Stoffe fallen 
nicht unter REACH und sind damit auch von der Registrierung 
ausgenommen. Das sind im Einzelnen:

� Radioaktive Stoffe, Stoffe, die der Zollkontrolle unterliegen sowie 
nicht isolierte Zwischenprodukte;

� Stoffe in Abfällen;

� Stoffe soweit sie in Arzneimitteln oder als Lebensmittelzusatzstoff 
verwendet werden;

� Stoffe nach REACH Anhang II (z.B. Wasser, bestimmte Zucker, 
natürliche Öle, Fettsäuren);

� Stoffe nach REACH Anhang III (gewisse Reaktionsprodukte, 
Mineralien, Kohle, Rohöl, Erdgas);

� bereits registrierte re-importierte oder wieder gewonnene Stoffe;

� Polymere (vorläufig).
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1. Einführung „Um was geht es ?“

Basisinformationen zur Registrierung:

Technisches Dossier und ein Stoffsicherheitsbericht

� Identität des Herstellers / Importeurs sowie des Stoffes;
� Herstellung und Verwendung des Stoffes;
� Einstufung und Kennzeichnung des Stoffes sowie Leitlinien zur sicheren  

Verwendung;
� Zusammenfassung der physikalisch-chemischen, toxischen und ökotoxischen 

Eigenschaften des Stoffes sowie der durchgeführten Studien;
� Information über externe Bewertungen;
� ggf. Versuchsvorschläge;
� Für Stoffe unter 10 Tonnen/Jahr: Anwendungs- und Expositionstyp

(Anwendergruppe, Anwendungsmuster, Expositionsroute…);
� Antrag auf Nicht-Veröffentlichung bestimmter geschützter Informationen.
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1. Einführung „Um was geht es ?“

Mengenabhängige Informationsanforderungen (Art. 12)

� Stoffe in Mengen > 1 t bis 10 t Anhang VII

physikalisch-chemische, toxikologische und ökotoxikologische Daten bezogen auf  
akute Gefahren und ermittelt in In-vitro-Test; auf Tox- und Ökotox- Daten kann u. U.  
verzichtet werden

� Stoffe in Mengen > 10 t bis 100 t    Anhänge VII und VIII
� Stoffe in Mengen > 100 t bis 1.000 t Anhänge VII und VIII plus

Versuchsvorschläge gemäß Anhang IX

� Stoffe in Mengen > 1.000 t Anhänge VII und VIII plus
Versuchsvorschläge gemäß Anhänge IX und X          
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1. Einführung „Um was geht es ?“

Fristen für die Registrierung (Art. 23)

� 11 Jahre für phase-in-Stoffe > 1 t bis 100 t; aber Ausnahmen ! 

� 6 Jahre für phase-in-Stoffe > 100 bis 1.000 t;

� 3 Jahre für phase-in-Stoffe > 1.000 t

sowie für alle CMR phase-in-Stoffe der Kategorien 1 und 2 sowie für sehr 
umweltgefährliche Stoffe (R 50 – 53) in einer Menge > 100 t

� Für non-phase-in-Stoffe (Neustoffe) 1 Jahr nach Inkrafttreten, aber Anmeldung 
solange noch nach geltendem Chemikalienrecht
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1. Einführung „Um was geht es ?“

Zeitlicher Ablauf für „Phase-in-Stoffe“
Prä-Registrierungsphase:
� Sie beginnt 12 Monate nach In-Kraft-Treten von REACH

� und dauert 6 Monate .

Inkrafttreten
2007

Stoffmenge __________________________________________________

> 1 t/a

> 100 t/a

> 1.000 t/a
+ CMRs > 1 t/a
+ N (R50-53) > 100 t/a

Registrierung

Registrierung

Reg. 6 Monate Prä-Registrierungsphase
(Monate 12-18 nach Inkrafttreten)

08 10 13 18 Jahr 12 16
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1. Einführung „Um was geht es ?“

22 Mio. t  Input   = 40 Stahlschrottsorten
gehen in verschiedene
Aufbereitungsprozesse

2.500 Stahlsorten
(Stahllegierungen)
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1. Einführung „Um was geht es ?“

Abfall auf dem Weg zum (Sekundär-)Rohstoff:

Altfahrzeuge
Elektro- und 

Elektronikschrott
Mischschrott Abbruchschrott

22 Mio. t. Input (Inlandsaufkommen), nicht registrierungspflichtig

2.500 Stahlsorten (Legierungen/
Metalle sind registrierungspflichtig)

Aufbereitungsprozesse

etwa 40 Stahlschrottsorten (Abfall oder Sekundärrohstoff?)
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2. Was wird von den Recyclingunternehmen 
erwartet? Transparente Prozesse 

Papier – Sekundärkette Definition Akteur 

Quelle:
Ökopol, 2006

Altpapiersammlung 
(aus Industrie, Gewerbe, Haushalt)

Abfall 

Altpapiersorten 
Abfall oder 
Erzeugnis

Faserbrei 
(Pulp)

Abfall oder 
Zubereitung

Sekundärfaser 
Papier

Abfall oder 
Zubereitung

Titel IV

Recycling Papiere,
Rohware auf Rollen

Recycling-
Papierprodukte

Erzeugnis 

Erzeugnis 

Art. 7(2)
Art. 32(4)

Art. 32(4)

Mechanische Aufbereitung,
Einweichen

Reinigen, Zugabe von Hilfs-
u. Füllstoffen, Deinking

Papiermaschine, Beschichtung
Walzen u. Aufrollen

Papierfabrik

Altpapier-
sammler

Hersteller 
von
Papier-
produkten
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2. Was wird von den Recyclingunternehmen 
erwartet? REACH-Definitionen verstehen

Klärung der Begriffsbestimmungen aus REACH-V
„Stoffe“, „Zubereitungen“, „Erzeugnisse“: Was liegt vor?

� Legierungen sind „besondere Zubereitungen“ (wichtig für die Expositionsbetrachtung)

� Legierungen müssen selbst nicht registriert werden, aber Stoffe in Legierungen, 
[Achtung: Ferro-Verbindungen können als Multi-Komponentenstoffe registriert 
werden, Legierungselemente/Metalle betrachten].

� Konsequenz: Bei Import von Legierungen sind die darin enthaltenen 
Legierungselemente bei Überschreitung der Mengenschwelle von 1 t/a zu registrieren!
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2. Was wird von den Recyclingunternehmen 
erwartet? REACH-Definitionen anwenden

Stahlschrott und REACH

Stahlschrott

Shredderschrott

Sekundärrohstoff

Recyclingprodukt

Keine REACH-Pflichten

Keine REACH-Pflichten

Bei gefährlichen
Stoffen/Zubereitungen SDB ???

Bei Import Registrierung ???

Bei besonders gefährlichen
Inhaltsstoffen Notifizierung prüfen

Abfall

zerkleinern(/shreddern

Abfall

Aufbereitung
Einschmelzen
SLF- / SSF-Verwertung

Abfall oder Stoff, Zubereitung 
oder Erzeugnis ?

Verarbeitung

Zubereitung 
oder Erzeugnis?
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2. Was wird von den Recyclingunternehmen 
erwartet? 

1. Wann endet die Abfalleigenschaft für meine Recyclingprodukte ?
2. Handelt es sich um Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse ?

3. Welche Stoffe (in Zubereitungen und Erzeugnissen) werden verwendet und sind 
sie identisch mit bereits registrierten ?

4. Liegen „Stoffinformationen“ gemäß Art. 31 und 32 vor ?

5. Treten im Recyclingprozess chemische Veränderungen auf ?
6. Werden Produkte zur Aufarbeitung aus dem EU-Ausland importiert, sind relevante 

(nicht registrierte) freisetzungsfähige Stoffe enthalten ? 

Klärung der Fragen (gem. REACH-V Art. 2 Abs. 7):
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2. Was wird von den Recyclingunternehmen 
erwartet? 

Zu Frage 1: Wann endet die Abfalleigenschaft für meine 
Sekundärrohstoffe ?
mögliche Antworten: In der Aufbereitung, auf dem Weg zum Stahlwerk
Konsequenz: Kriterien werden erarbeitet, werden in der Novelle der 
Abfallrahmenrichtlinie spezifiziert (Zeitrahmen: 5 Jahre)

Ende der Abfalleigenschaft

Abfall

Produkt

Erzeugnis
(Sekundärprodukt)

zurück gewonnener Stoff 
(Sekundärstoff)
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2. Was wird von den Recyclingunternehmen 
erwartet?

Schrottpaket: Erzeugnis 
Fe-Fraktion: Zubereitung
Shredderleichtfraktion: Abfall
Shredderschwerfraktion: Abfall

Konsequenz: Dies ist für alle relevanten Stoffströme vorzunehmen.

Zu Frage 2: Handelt es sich um Stoffe, Zubereitungen oder 
Erzeugnisse oder noch um Abfall?
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2. Was wird von den Recyclingunternehmen 
erwartet?

Zu Frage 3: Welche „Stoffe“ (in Zubereitungen und 
Erzeugnissen) in beispielsweise in Schrotten werden 
verwendet und sind sie identisch mit bereits registrierten ?

� Metalle (Eisenmetalle) und Stoffe in Legierungen unterliegen der 
Registrierungspflicht (werden vom Hersteller registriert)

� sonstige relevante Stoffe: ggf. Verunreinigungen, Anhaftungen / 
Kohlenwasserstoffe …, sind zu identifizieren, wenn Anhaltspunkte 
bestehen, dass sie besorgniserregend sind (CMR, PBT…)

� Stoffidentität mit bereits registrierten Stoffen/Stähle: bei 
Stahlschrottaufbereitung findet keine chemische Veränderung der 
Eisenmetalle und – Legierungen statt (vgl. Guidance on Substance
Identification)

Konsequenz: Stoffe sind zu identifizieren (v.a. Metalle in 
Legierungen, gefährliche Stoffe wegen Notifizierung)
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2. Was wird von den Recyclingunternehmen 
erwartet?

Zu Frage 4: Liegen Stoffinformationen 
gemäß Sicherheitsdatenblätter vor ?

� keine Sicherheitsdatenblätter für Recyclingstoffe
� keine CAS-Nummern für Schrottsorten
� keine EINECS-Nummern für Schrottsorten
� lediglich qualitative Beschreibungen nach  

Sortenliste oder Lieferbedingungen der 
Gießereien und Stahlwerke:

z.B. frei von Pb, Cn, Sn, Cr, Ni, Mo …

Konsequenz:
Sicherheitsdatenblätter/Stoffsicherheitsberichte 
werden von Registranten erstellt, ggf. sind 
Europäische Stahlschrottsortenliste und 
Metallsortenliste um relevante (Schadstoff-) 
Parameter zu erweitern, um Abfalleigenschaft zu 
verlieren?
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2. Was wird von den Recyclingunternehmen 
erwartet?

Zu Frage 5: Treten im Recyclingprozess chemische Veränderungen auf?

� Aufbereitungsprozess der Stahlschrotte: nein

� Schmelze / Hochofen: ja, es könnten neue Legierungen 
entstehen, die noch nicht registriert 
sind, Betreiber wäre dann 
registrierungspflichtig!

Konsequenz: Schrotteinsatz im Elektroschmelzofen  - zusätzliche 
Analysen??
Derzeitige Beispiele für erlaubte Gehalte für 90 t Abstichgewicht: 

Kupfer Cu Analysespezifikation    max. 0,4% = 360 kg = ca.  40 Liter 

Zinn Sn Analysespezifikation max. 0,04% = 36 kg   = ca.     5 Liter 

Zink Zn Analysespezifikation max. 0,02% = 19 kg    = ca. 2,5 Liter 
Blei Pb Analysespezifikation max. 0,02% = 18 kg    = ca. 1,6 Liter  
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2. Was wird von den Recyclingunternehmen 
erwartet?

Zu Frage 6: Werden Produkte zur Aufarbeitung aus dem EU-

� Import von Altfahrzeugen (Erzeugnisse !)
� Import von Abbruchschrotten (Erzeugnisse !)
� Import von Sonderabfällen (nicht reach-relevant)
� Import von Metallpulver (Zubereitung oder Stoff)

Konsequenz:
1. Prüfung ob Stoffe in > 1 t/Jahr enthalten sind, die noch nicht registriert sind
2. Prüfung ob besonders besorgniserregende Stoffe (Anhang XIV) enthalten sind, 

in Konz. > 0,1 Gew.%

Ausland importiert, sind relevante (nicht registrierte) 
freisetzungsfähige Stoffe enthalten ? Handelt es sich bei 
Verarbeitung um Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse ?
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3. Was müssen Sie heute tun? (Phase 1 
Stoffinventar)

Phase I: Stoffinventar aller (Sekundär)-Stoffe erstellen
� Prüfung: Welche Materialen werden importiert aus dem EU-Ausland und welche 

stammen aus der EU? Welche Betriebsstoffe verwende ich?

� Prüfung: In welchen Mengen sind gefährliche Inhaltstoffe enthalten, die 
freigesetzt werden können und in > als 1 t/Jahr verwendet werden? Könnten 
diese als besonders besorgniserregende Stoffe zulassungsbedürftig werden?

� Prüfung: Besonders besorgniserregende (CMT/- PBT)-Stoffe enthalten in einer 
Konz. > 0,1 Gew.% ?

� Datenlage prüfen und Datenlücken schließen (Bsp. Stahlsorten, Stahlschrotte):

� Welche Informationen stellen die Zulieferer 
erfahrungsgemäß zur Verfügung?

� Wie hoch ist die Bereitschaft (Fähigkeit?), benötigte 
Informationen über Inhaltsstoffe zu liefern?

� Auflistung registrierter Stahlsorten und Legierungen?
� Stoffsicherheitsdaten beschaffen
� Muss ich mehr Daten an Stahlwerke liefern?
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3. Was müssen Sie heute tun? (Phase 1 
Stoffinventar)

Beispiel: 

Metalle bei Recycling-
Unternehmen (als 
erster Überblick 
geeignet)
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3. Was müssen Sie heute tun? (Phase 1 
Stoffinventar)

Beispiel: Vorschlag für die Erstellung eines Stoffinventars 
(Quelle für Stoffdaten, z.B. Europ. Chemical Substances Information System: 
http://ecb.jrc.it/esis)
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3. Was müssen Sie heute tun? (Phase 2 
Vorregistrierung)

Phase 2: Vorregistrierung von „Phase-in“-Stoffen (REACH-V 
Art. 28 ff.):

Fristen

� zwischen 01.06.2008 und 01.12.2008 (no data, no market!!)

Registrierungsinhalte
� Stoffname und Stoffidentifizierung (Fe, C, Cu, Mn, Co, Ni…..)

� Identität des Importeurs oder der Kontaktperson

� Mengenbereich und entsprechende Registrierungsfrist
Rechtsfolge der unterlassenen Vorregistrierung

� Registrierungsfristen für Phase-in-Stoffe entfallen !

aber : Vorregistrierung nur bei der Sicherheit, dass registrierungspflichtige 
Stoffe/Stoffe in Zubereitungen vorkommen!
Erleichterung : Schließen Sie sich in Konsortien zusammen, falls 
registriert werden muss. OSOR „one substance, one registration“!!!



������������	

��� ��
���

3. Was müssen Sie heute tun? (Phase 2 
Vorregistrierung)

Phase 2: Vorregistrierung SIEF –
„Alles vorregistrieren was geht“??

SIEF

Teilnehmer
(ab 01.06.2008)

SIEF ist kein Konsortium!!! Sondern ein „Internetbasiertes Forum“
- SIEF-Teilnehmer einigen sich auf Ankauf/Verkauf von Untersuchungen,

- beantworten (Pflicht) Anfragen von in SIEF-Teilnehmern,

- SIEF-Teilnehmer können sich auf einen LEAD-Registrant einigen,
- bilden Konsortien (das geht auch ohne SIEF), 50 Stühle – eine Meinung,

- Kartellrecht beachten, Eintreiben von Teilnahmegebühren etc.,

- …

Blei Fe HCl PCBs + 299…
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3. Was müssen Sie heute tun? (Phase 2 
Vorregistrierung)

Was passiert nach der Vorregistrierung?

1. ECHA veröffentlicht Liste der vorregistrierten Stoffe
2. Dateninhaber (downstream users, Universitäten, NGOs etc.) werden anzeigen, 

dass sie relevantes Datenmaterial besitzen: Sie bekommen eine besondere 
Rolle in den SIEFs

3. REACH-IT bringt Hersteller gleicher Stoffe zusammen: „Pre-SIEF“
4. Industrie muss der SIEF-Bildung zustimmen
5. Industrie muss Datenteilung im SIEF vornehmen
6. Industrie muss Daten an die Agentur über REACH-IT liefern
7. Agentur und Mitgliedsstaaten evaluieren die Daten
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3. Was müssen Sie heute tun? (Phase 3 
Konsortium ja oder nein?)

Phase 3: Entscheidung zur Beteiligung an einem Konsortium
Organisierte Form der Zusammenarbeit unter REACH …
Die Konsortien werden heute gegründet… (Vertrag, wer hat welche Daten, wer macht die 
Arbeit usw.)

� Konsortium ist in REACH nicht erwähnt!
� Art. 11 „Gemeinsame Einreichung von Daten d. mehrere Registranten“

� geregelt ist nur der Datenaustausch im SIEF Art. 29/30

� Art. 25 „Kein Austausch von wettbewerbsrelevanten Daten erlaubt“
� Art. 30 Daten gegen „angemessene Vergütung“, Absprache zwischen Teilnehmern, wer 

welche Versuche durchführt, ansonsten entscheidet die Agentur!
� Kartellrecht beachten, Art. 81 EGV, §1 GWB (kein Austausch über Preispolitik, Ausschrei-

bungen etc.) und Art. 82 EGV; § 19,20 GWB (Verbot des Missbrauchs einer markt-
beherrschenden Stellung), Daten für Registrierung gegen viel Geld…

GWB = Kartellgesetz, EGV = Vertrag zur Gründung der  EU
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4. Zusammenfassung

Es gibt bereits Umsetzungshilfen: 
� www.reach-net.com (Kompetenznetzwerk des 

Landes Nordrhein-Westfalen)

� www.reach-helpdesk.info /Verweise auf Helpdesks
verschiedener Anbieter/Umsetzungshilfen

� www.bvse.reach.de (Helpdesk des Verbandes bvse)

� www.hvbg.de/d/bia/fac/reach/links.html
(Hauptverband der Berufsgenossenschaften)

� www.baua.de (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin)

� www.reach-helpdesks.de (Helpdesk der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)

� www.reach-info.de (Umweltbundesamt)

sowie „REACH-Leitfaden für die Stahlindustrie“

(WV Stahl) und „NE-Metalle unter REACH“ (WV Metalle) sowie UBA-Leitfaden über 18 
Stoffströme der Sekundärrohstoffwirtschaft
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4. Zusammenfassung

Noch viele offene Fragen:

� EU-Kommissionspapier (CA/24/2008): Ist Recycling wirklich Herstellung?

� Sind alle Recyclingunternehmen ausreichend auf Vorregistrierung vorbereitet?

� Wer klärt die Abgrenzungsfragen Zubereitung/Erzeugnis, 
Abfall/Sekundärrohstoff?

� Wie sieht endgültiger Anhang XIV aus (werden noch weitere Stoffe 
aufgenommen)?
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4. Zusammenfassung 

REACH und deren Folgen für die Industrie ???

Auch wenn es kompliziert erscheint, es gibt immer einen Weg!
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Fragen Sie mich …..!

www.beate-kummer.de

Kummer-Umweltkommunikation, Mail: buero@beate-kummer.de

Tel.: 02224-9011480


